
Beschlussvorlage Nr.:  
für die Sitzung des Technischen Ausschusses am:  

Datum: 
Verfasser:  

I. Beschlussgegenstand:

II. Vorbereitung/Beteiligung:

 Finanzverwaltung  Bauverwaltung Hauptverwaltung       

Verwaltungsausschuss  

OR Störmthal   OR Güldengossa  OR Dreiskau-Muckern 

 Bürgermeister  

OR Seifertshain  

Weitere Beteiligte:  

III. Finanzierungsvorschlag/Produkt/Sachkonto:

Produkt:  
Sachkonto: 

IV. Behandlung:  öffentlich  nichtöffentlich 

V. Beschlussvoraussetzungen:

Bereits gefasste Beschlüsse: 
Aufzuhebende Beschlüsse: 

Gemeinde Großpösna 
Der Bürgermeister 

TECHNISCHER AUSSCHUSS

Maßnahme: 

Vergabeausschuss 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien



Beschluss des Technischen Ausschusses der Gemeinde Großpösna vom 

Nr.:  

Der Technische Ausschuss der Gemeinde Großpösna beschließt: 

 

Finanzierung/Produkt/Sachkonto: 

Produkt:  
Sachkonto: 

Ergebnis 

Anzahl der Mitglieder:   7+1          JA - Stimmen: 
anwesende Mitglieder:       NEIN - Stimmen: 
Ausschluss wegen Befangenheit:       Stimmenthaltungen: 

 

damit ist der Antrag    angenommen und beschlossen    abgelehnt 

Schriftführer     Gemeinderat 

Siegel 

Bürgermeister                   Gemeinderat 

Gemeinde Großpösna 
Der Bürgermeister 

TECHNISCHER AUSSCHUSS

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien


	Bürgermeisterin: On
	OR Seifertshain: Off
	Weitere Beteiligte: Off
	Hauptverwaltung: Off
	Technischer Ausschuss: Off
	OR Störmthal: Off
	OR Güldengossa: Off
	Bauverwaltung: On
	OR DreiskauMuckern: Off
	öffentlich: Off
	nichtöffentlich: Off
	angenommen und beschlossen: Off
	abgelehnt: Off
	Datum der Vorlage: 10.08.2022
	Beschlussvorlage: Die Unternehmensgruppe Aldi Nord nimmt die Ausweisung des Wohngebietes „Familienwohnpark im Sonnenwinkel“ zum Anlass, den bisherigen Standort an der Erdmannshainer Straße / Einmündung S43 aufzugeben und sich im Bereich des neuen Wohnstandortes in veränderter Größe neu aufzustellen. Im Rahmen einer Auswirkungsanlyse wurde nachgewiesen, dass mit den Vorhaben keine schädlichen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche und die wohnungsnahe Versorgung in Naunhof oder in angrenzenden Gemeinden im Sinne von § 11 Abs. 3 BauNVO zu erwarten sind. Im Flächennutzungsplan ist das Plangebiet als gemischte und gewerbliche Baufläche ausgewiesen. Aus der angepassten Nachfragesituation hat die Stadt Naunhof in der städtebaulichen Entwicklung der Ausweisung von Wohnbauland den Vorzug gegeben. Als geplanter Nahversorgungsstandort zieht das Aufstellungsverfahren in dieser Entwicklungsrichtung nach. Mit der Planung sollen folgende städtebaulichen Ziele erreicht werden:- Sicherstellung der Gebietes-Nahversorgung durch Errichtung einer großflächigen Einzelhandelseinrichtung als Teil der gemeindlichen Daseinsvorsorge- Erweiterung von Bauflächen für den Gemeinbedarf, hier geplanter KITA-Standort - Berücksichtigung der Planungsaspekte zum Bauen in der TWSZ IIIaDie Belange der Gemeinde Großpösna sind nicht betroffen.
	Bereits gefasste Beschlüsse: 
	Aufzuhebende Beschlüsse: 
	Befangene GR: [0]
	Sitzungsdatum: 22.08.2022
	Beschlussnummer: TA-2022-63
	Beschlusstext: dem  Entwurf des Bebauungsplan „Sondergebiet Erdmannshainer Straße“ der Stadt Naunhof, zuzustimmen.
	Herr/Frau: [Herr Hanewald]
	NEIN-Stimmen: [0]
	JA-Stimmen: [0]
	Enthaltungen: [0]
	Kurzbezeichnung Beschlussgegenstand: Beschluss zum Entwurf des Bebauungsplan „Sondergebiet Erdmannshainer Straße“ der Stadt Naunhof
	Verfasser: [Bauamt]
	Weitere BEteiligte, Planungsbüros etc: 
	Produktnummer: 
	Sachkonto: 
	Anwesende Ausschussmitglieder: [0]
	Maßnahme: 
	Finanzverwaltung: Off
	Vergabeausschuss: Off


